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Neue Baugenossenschaft Zollikon (N B Z), in Zollikon, CH-
020.5.901.222-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 
31, Publ. 5019432). Statutenänderung: 25.03.2010. Firma neu: 
Neue Baugenossenschaft Zollikon (NBZ). Zweck neu: Zweck der 
Genossenschaft ist die Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baus auf dem Gebiet der Gemeinde Zollikon, unter Mithilfe des Bun-
des, des Kantons, der Gemeinde Zollikon und weiterer Institutionen, 
insbesondere durch Erwerb von geeignetem Bauland; Erwerb von 
geeigneten Liegenschaften; Erwerb von Baurechten; Erstellung von 
günstigen Wohnungen mittleren Standards; zeitgemässe Unterhalt 
und Erneuerung der bestehenden Bauten; Errichtung von Ersatz-
neubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaft-
lich vertretbare Art und Weise erneuert werden können; Vermietung 
von Wohnungen an ihre Mitglieder. Neben obenstehendem Haupt-
zweck kann die Genossenschaft alle erforderlichen weiteren 
Geschäfte im Interesse der Verhinderung der Wohnungsnot in der 
Gemeinde Zollikon tätigen, soweit diese mit den behördlichen 
Bestrebungen und Anordnungen im Einklang stehen und aufgrund 
der Statutenbestimmungen möglich sind. Die Genossenschaft beab-
sichtigt keinen Gewinn; ihre Tätigkeit basiert auf gemeinnütziger 
Grundlage. Die Spekulation mit Liegenschaften ist nicht statthaft. 
Ein Verkauf von Genossenschaftshäusern ist nur möglich, wenn die 
vom Bund, dem Kanton und der Gemeinde an die gewährten Sub-
ventionen geknüpften Bestimmungen im vollen Umfange berück-
sichtigt werden. Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der 
Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. 
[gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat bei seiner Aufnahme min-
destens 1 Anteilschein von CHF 500.– zu übernehmen.]. Publikati-
onsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genos-
senschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, 
durch Publikation im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde 
Zollikon oder durch gewöhnlichen Brief an die letztbekannte 
Adresse. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
Oberhänsli, René, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwal-
tung, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu 
oder mutierend: Widmer, Jürg, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der 
Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
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